
rechtsorganisation Bescheid ge-
ben, wenn sie im Testament be-
rücksichtigt wird. „So können 
wir auch Danke sagen.“

Die gemeinnützigen Organi-
sationen freuen sich über Be-
träge aller Größenordnungen. 
„Es geht nicht um die Millio-
nenbeträge, auch wenige hun-
dert Euro helfen“, sagt Lüderitz-
Korte. Oft berücksichtigten die 
Erblasser nicht nur eine Orga-
nisation, sondern mehrere, er-
zählt Anwältin Rump. So war 
es auch zunächst im Testa-
ment vom Ehepaar Wiefels und 
Dorschky. „Ich hatte mich mit 
verschiedenen Modellen be-

schäftigt und bin dann auf die 
Bewegungsstiftung gestoßen. 
Die Stiftung kannte ich vorher 
nicht. Erst hatte ich viele ver-
schiedene Organisationen in 
meinem Testament aufgeführt“, 
sagt Wiefels. Die Eheleute ver-
machen der Stiftung eine grö-
ßere Summe. „Die Organisatio-
nen sind oft selbst überrascht, 
wie groß die Beträge sind“, sagt 
Rump. Häufig gehe es um Be-
träge von 50.000 Euro aufwärts. 
„Teilweise auch stark aufwärts“, 
fügt sie hinzu.

Eine Organisation kann als 
Alleinerbin, Miterbin zu ei-
nem bestimmten Anteil oder 
als Vermächtnisnehmerin ein-
gesetzt werden. Ein Erbe müsse 

sich um die Abwicklung des 
Nachlasses kümmern, ein Ver-
mächtnisnehmer erhalte nur 
einen Anteil vom Erbe, erklärt 
Rump. Was viele nicht wissen: 
Große Organisationen überneh-
men auch die Abwicklung eines 
Nachlasses. 

„Viele Menschen suchen nach 
einer Lösung und sind dankbar, 
wenn sie wissen: Die werden da-
für sorgen, dass nicht vieles lieb-
los weggeworfen, sondern der 
Nachlass respektvoll und nach-
haltig verwertet wird“, so Rump. 
Wohnungsauflösungen, Grab-
pflege, Kontokündigungen – 
all das kann beispielsweise von 
Amnesty International als Erbin 
umgesetzt werden. Das im Vor-
feld abzusprechen und Informa-
tionen auszutauschen, hilft den 
Organisationen.

Mit dem Erbe Gutes tun – das 
wollen immer mehr Menschen 
in Deutschland. Zum zweiten 
Mal führte die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) im Auf-
trag der Initiative „Mein Erbe tut 
Gutes – Das Prinzip Apfelbaum“ 
2019 eine Studie zur Bereitschaft 
des gemeinnützigen Vererbens 
in Deutschland durch. Danach 
verdoppelte sich innerhalb von 
sechs Jahren die Bereitschaft 
der Befragten, eine gemeinnüt-
zige Organisation zu bedenken. 
Rund ein Viertel der Menschen 
kann sich das vorstellen. Na-
tur- und Tierschutz stehen da-
bei gefolgt von sozialen Hilfen 
an oberster Stelle. Auch Lüde-
ritz-Korte spricht von steigen-
den Anfragen: „Ich habe mehr 
Gespräche mit Menschen, die 
sagen: Ihr seid bei mir im Tes-
tament drin.“
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Damit die Ideale 
weiterwirken

Von Helke Diers

„Es ist wichtig, dass ein Erbe da 
ist, der damit vernünftig in mei-
nem Sinne etwas macht“, sagt 
Hermann Wiefels. Der 70-Jäh-
rige beschreibt sich selbst als 
„Kind der 68er-Bewegung“ und 
hat gemeinsam mit seiner Frau 
ein sogenanntes Berliner Testa-
ment errichtet – nach dem Tod 
der beiden soll die Bewegungs-
stiftung erben. Sie unterstützt 
soziale Bewegungen für Öko-
logie, Frieden und Menschen-
rechte.

Darum gehe es vielen Men-
schen – das eigene Engage-
ment fortzuführen. Cornelia 
Rump ist Fachanwältin für Erb-
recht und berät Menschen bei 
der Testamentsgestaltung für 
Organisationen. Sie erfährt die 
Hintergründe verschiedens-
ter Spender*innen. Neben den 
Menschen, die sich schon im 
Leben engagiert oder treue 
Spender*innen gewesen seien, 
gebe es solche, die keine nähe-
ren Verwandten hätten. „Es gibt 
ein weiteres Phänomen, was 
hinzukommt: Manche Men-
schen wollen ihren Nachlass 
sehr steuerbewusst weiterge-
ben. Gemeinnützige Organisa-
tionen zahlen keine Erbschaft-
steuer“, berichtet sie.

Steuern sind auch ein Argu-
ment für Hermann Wiefels und 
seine Frau Sigrid Dorschky. „Ich 
bin ein politischer Mensch und 
habe immer überlegt, wie ich 
mit meinem Geld umgehe. Als 
meine Mutter gestorben ist, 
habe ich selbst geerbt. Ich finde 
unser Steuersystem sehr unge-
recht: Die Einkommensschere 
und die Vermögensschere ge-
hen immer weiter auseinan-
der. Die Reichen werden bevor-
teilt“, sagt Wiefels. „Das Haupt-
vermögen kommt von meinem 
Mann, mir ist es deshalb recht, 
dass wir das so geregelt haben“, 
sagt Dorschky dazu. Interesse an 
Politik begleitet beide durch ihr 
Leben: Energiesparendes Bauen 
und Wohnen, Anti-Atomkraft 
und Umweltbewegung sind 
ihre Themen. Das Paar plant, in 
ein genossenschaftliches Wohn-
projekt zu ziehen. „Das ist un-
sere politischer Arbeit“, sagt die 
61-jährige Dorschky.

Viele Spender*innen hätten 
keine eigenen Kinder, berich-
tet Sandra Lüderitz-Korte, Fund-
raiserin für den Bereich Groß-
spenden und Erbschaften bei 
Amnesty International Deutsch-
land. Aber auch mit Nachkom-
men sei die Reaktion von An-
gehörigen über die soziale Ver-
wendung des Geldes oft positiv. 
Auch Hermann Wiefels nennt 
die Kinderlosigkeit als Argu-
ment. „Das ist einer der Gründe, 
warum wir das so machen. Sonst 
hätten wir leibliche Kinder auch 
zum Teil bedacht.“

Wer erwägt, im Testament 
eine oder mehrere gemeinnüt-
zige Organisation zu berück-
sichtigen, sollte sich beraten 
lassen. „Es ist meistens schnell 
ausgedrückt, was man sich 
wünscht. Aber dass es genauso 
in die Tat umgesetzt wird, dazu 
ist eine Beratung nicht schlecht“, 
sagt Lüderitz-Korte von Am-
nesty International. Wenn der 
eigene Wille sicher niederge-
schrieben sei, könne man noch 
ein paar Jahrzehnte gut leben 
ohne sich weiter mit der Um-
setzung beschäftigen zu müs-
sen. Sie hofft, es mögen viele 
Erblasser*innen der Menschen-

:HU�LQ�VHLQHP�7HVWDPHQW�JHPHLQQÙW]LJH�2UJDQLVDWLRQHQ�EHGHQNW��
VROOWH�HLQ�SDDU�'LQJH�EHDFKWHQ��'LH�$GUHVVDWHQ�KHOIHQ�GDEHL

Den Nachlass 
respektvoll und 
nachhaltig 
verwerten Fo

to:
 Kn

ut 
Wo

lfg
an

g M
aro

n

:HU�HLQH�JHPHLQQÙW]LJH�
2UJDQLVDWLRQ�LP�7HVWDPHQW�
EHUÙFNVLFKWLJHQ�PÓFKWH��NDQQ�
GDV�RKQH�VSH]LHOOH�$QIRUGHUXQ-
gen tun. Formal funktioniert das 
JHQDXVR��DOV�ZHQQ�PDQ�HLQHQ�
JXWHQ�)UHXQG�RGHU�9HUZDQGWHQ�
EHGHQNHQ�PÓFKWH��6SH]LHOO�IÙU�
JHPHLQQÙW]LJH�2UJDQLVDWLRQHQ�
JLOW�QRFK��6LH�]DKOHQ�NHLQH�
(UEVFKDIWVWHXHU��XQDEKÁQJLJ�
YRQ�GHU�+ÓKH�GHU�=XZHQGXQJ�
:LH�EHL�MHGHP�7HVWDPHQW�JLOW�
DXFK�KLHU��(V�PXVV�HLJHQKÁQGLJ�
JHVFKULHEHQ�XQG�XQWHUVFKULH-
EHQ�RGHU�QRWDULHOO�EHXUNXQGHW�

VHLQ��e8QG�HV�PXVV�MXULVWLVFK�
WUHƬHQG�IRUPXOLHUW�VHLQp��VDJW�
&RUQHOLD�5XPS��)DFKDQZÁOWLQ�IÙU�
(UEUHFKW��$OOJHPHLQ�PÙVVH�EHL�
MHGHP�7HVWDPHQW�]XYRU�JHNOÁUW�
VHLQ��RE�HV�3ưLFKWWHLOVEHUHFKWLJ-
WH�JHEH�RGHU�HLQ�DQGHUHV�
ELQGHQGHV�7HVWDPHQW��EHL-
VSLHOVZHLVH�JHPHLQVDP�PLW�
GHPGHU�(KHSDUWQHULQ�RGHU�
eingetragene*n 
/HEHQVSDUWQHULQ��:HQQ�HLQ�
ÁOWHUHV�(LQ]HOWHVWDPHQW�
YRUKDQGHQ�VHL��NÓQQH�GLHV�
MHGHU]HLW�ZLGHUUXIHQ�XQG�HUVHW]W�
ZHUGHQ�

Kurz erklärt: Testamentbegünstigungen

Mit einem Testament 
ÙEHUQLPPW�PDQ�
9HUDQWZRUWXQJ

Selbst 
formuliert

Nur rund 30 Prozent der 
Deutschen haben ihren letz-
ten Willen formuliert und 
schriftlich festgehalten. Vie-
len sind zudem die wichtigs-
ten Fakten rund um das Tes-
tament unbekannt. Der erste, 
weit verbreitete Irrtum: man 
habe nichts zu vererben – je-
der Mensch hat ein Vermächt-
nis, und sei es nur die Rege-
lung des eigenen Begräbnis-
ses. Und jeder Mensch trägt 
die Verantwortung, seine Be-
sitztümer oder Verfügungen 
so zu regeln, dass seine Erben 
sie ohne Komplikationen um-
setzen können.

Wichtig ist die Kenntnis 
über die Erbfolge: Wer erbt 
nach gesetzlicher Bestim-
mung was und wie viel? Vie-
len Menschen ist nicht be-
wusst, dass nach dem Tod 
nicht automatisch das Ge-
samterbe dem Partner zufällt, 
sondern zwischen Partner 
und Kindern aufgeteilt wird. 
Ist der Erblasser mit dieser ge-
setzlichen Reihenfolge nicht 
einverstanden, macht dies 
eine ausdrückliche schrift-
liche Verfügung notwendig.

Das Verfassen eines Testa-
ments ist im Normalfall un-
komplizierter als oft befürch-
tet, der Gang zum Notar nicht 
zwingend erforderlich. Es ge-
nügt, das Testament selbst zu 
verfassen. Wichtig ist, dass 
das Testament handschrift-
lich verfasst wird. Ein Compu-
terausdruck mit Unterschrift 
genügt im Zweifelsfall nicht, 
den Text einem bestimmten 
Verfasser zuordnen zu kön-
nen. Auch Datum und Un-
terschrift sind Pflicht, am bes-
ten auf jeder Seite des Doku-
ments. 

Alle Formulierungen soll-
ten eindeutig sein. Damit der 
letzte Wille nach dem Tod 
nicht übersehen wird, kann 
man das Testament für ge-
ringe Kosten beim Amtsge-
richt hinterlegen. Zu Lebzei-
ten lässt das Testament sich 
vom Verfasser jederzeit ver-
nichten, ändern oder ergän-
zen.

Ein wenig komplizier-
ter ist ein von Eheleuten ge-
meinsam verfasstes Testa-
ment, das sogenannte Berli-
ner Testament. Es wird meist 
genutzt, um sich gegensei-
tig zu Alleinerben einzuset-
zen und zu bestimmen, dass 
nach dem Tode des länger le-
benden Partners der gemein-
same Nachlass dann einem 
Dritten, meist den gemein-
samen Kindern, zufallen 
soll. Dieses Dokument darf 
nur von beiden Erblassern ge-
meinsam geändert werden. 
Nach dem Tod eines der bei-
den darf der hinterbliebene 
Partner nichts mehr ändern 
und kann es auch nicht mehr 
widerrufen.

In manchen Fällen, be-
sonders, wenn es um hohe 
Vermögenswerte oder eine 
komplizierte Erbfolge geht, 
ist der Gang zum Notar sinn-
voll. Die Kosten richten sich 
dabei nach dem Wert des Er-
bes. Der Notar hilft beim Ver-
fassen des Dokuments oder 
sichert das bereits vorher ver-
fasste Testament. Durch die 
notarielle Beglaubigung wird 
aus dem privaten ein öffentli-
ches Testament. Da das Testa-
ment dann beim Notar liegt, 
ist gewährleistet, dass es im 
Todesfall eröffnet wird und 
keine Fragen offenbleiben.

 Cordula Rode
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REICHEN
Stiftung Welthungerhilfe
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Telefon 0228 2288-600

Unser kostenloser
Testamentsratgeber gibt
Ihnen Anregungen zur
Testamentsgestaltung.

www.welthungerhilfe.de/vererben

1% Bereits mit einem
Prozent Ihres Nach-
lasses können Sie
Großes bewirken.

Zukunft
gestalten

Bedenken Sie die
Welthungerhilfe in Ihrem
Testament und sichern Sie
so die Lebensgrundlage
vieler Menschen in Not.


